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Ausnahmen zum Rauchverbot 
wurden präzisiert.
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Onlinegeschäfte l Änderung durch Verbraucherrechte-Richtlinie

Liebe Klientinnen 
und Klienten!
Die Verbraucherrechte-

Richtlinie 2011/83 EU ist 
bis Ende 2013 in den natio-
nalen Rechtsordnungen der 
Mitgliedsstaaten der EU um-
zusetzen und enthält eine 
Neuregelung des Fernabsatz-
rechts. 

Ganz generell werden vor 
diesem Hintergrund Un-
ternehmen, die gegenwär-
tig oder zukünftig Geschäfte 
über das Internet abwickeln, 
überprüfen müssen, ob beste-
hende Online-Angebote ge-
ändert werden müssen.

Unternehmen sind beim 
Online-Absatz in einen dich-
ten Rechtsrahmen einge-
bunden. Die Grundpfeiler 
sind die Fernabsatzvorschrif-
ten im Konsumentenschutz-
gesetz, das E-Commerce-Ge-
setz und das Signaturgesetz. 
Weiters bestehen zahlreiche 
Sonderregelungen etwa zum 
Thema der E-Mail-Werbung 
oder zum Zahlungsverkehr 
im Internet (insbesondere 
zu den Themen Kreditkarten 
und Haftung bei deren Miss-
brauch sowie elektronische 

Rechnungen). Ergänzend da-
zu gibt es auch bereits zahl-
reiche einschlägige Gerichts-
entscheidungen.

Die neuen Vorgaben für On-
line-Geschäfte durch die Ver-
braucherrechte-Richtlinie be-
treffen insbesondere die In-
formationspflichten des Un-
ternehmers, die Rücktrittsre-
geln und die Rücktrittsfrist 
für Verbraucher, die Tragung 
der Rücksendekosten und den 
Rücktritt nach Benützung der 
Ware, insbesondere die Frage 
der Wertersatzpflicht. 

Das E-Commerce-Gesetz be-
inhaltet etwa Regeln für elek-
tronische Bestellungen und 
die Provider-Haftung. 

Da das Internet „grenzen-
los“ ist, ergeben sich wichtige 
Rechtsfragen im Hinblick auf 
das beim Online-Vertrieb an-
wendbare Recht und den Ge-
richtsstand.

Sonderregelungen sind ins-
besondere auch bei der Ge-
staltung von Online-AGB zu 
berücksichtigen. 

Aufgrund der rechtlichen 
Komplexität und zuneh-

menden praktischen Wich-
tigkeit der Geschäftsabwick-
lung über das Internet ist es 
für jedes Unternehmen, das 
Online-Geschäfte abwickelt 
oder beabsichtigt, dies zu tun, 
ein Gebot der Stunde, dies un-
ter vollständiger Berücksich-
tigung der geltenden Rechts-
lage und aktuellen Entwick-
lungen im österreichischen 
und im EU-Recht zu tun. Die 
Nichtbeachtung der gesetz-
lichen Bestimmungen kann 
unterschiedlichste Folgen 
nach sich ziehen. Beispiels-
weise führt die fehlende In-
formation über bestehende 
Rücktrittsrechte bei Verbrau-
chern zu wesentlich verlän-

gerten Rücktrittsfristen. Ver-
stöße können aber auch ver-
waltungsstrafrechtlich oder 
wettbewerbsrechtlich geahn-
det werden.

Wir unterstützen Sie gerne 
rechtlich in allen Fragen des 
IT-Rechts und bei der Ausge-
staltung der Plattform bzw. 
des Web-Shops für Ihre Inter-
net-Geschäfte. n
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Aus dem InhAlt 3

Haftung: Während wir uns bereits 
– die einen mehr, die anderen 
weniger – auf den bevorstehenden 

Winter freuen, sind die Gerichte 
noch dabei, den vorletzten Winter 
juristisch aufzuarbeiten..
� Seite�5

„tooor,�tooor,�tooor�…�! l I wer’ narrisch!“, lässt sich im Urheberrecht 
nicht schützen. Ein Sprachwerk genießt nur dann Schutz durch das 
Urheberrechtsgesetz, wenn es sich um eine „eigentümliche geistige 
Schöpfung“ handelt.  Seite�9

raucHverbot. In einer kürzlich 
ergangenen Entscheidung hat 
der Verwaltungsgerichtshof dem 
Rauchen in Gastlokalen neuerlich 
den Kampf angesagt
� Seite�7
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Im konkreten Fall ging es um 
den Regressanspruch einer 
Haftpflichtversicherung, die 
Schadenersatz an einen Bau-
herrn geleistet hatte, gegen 
eine Subunternehmerin ei-
ner Bau-ARGE, die Betonie-
rungsarbeiten durchgeführt 
hatte. Die beklagte Subunter-
nehmerin wendete ein, dass 

als Vertragsgrundlage aus-
drücklich die „Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen für Transportbeton 
und Betonpumpleistungen“ 
angeführt gewesen wären. 
Diese wären der ARGE vor 
Vertragsabschluss zwar nicht 
ausgehändigt worden, aber 
auf der Website der beklagten 
Subunternehmerin oder mit-
tels Google-Suche abrufbar 
gewesen. Diese AGB enthiel-
ten eine Verkürzung der Ver-
jährungsfrist, auf die sich die 
beklagte Subunternehmerin 
berief. 

Der OGH verwies betref-
fend der Geltung der AGB 
auf seine ständige Rechtspre-
chung, wonach allgemeine 
Geschäftsbedingungen regel-
mäßig nur kraft ausdrück-
licher oder stillschweigender 
Parteienvereinbarung gelten. 
Dabei genüge es, wenn der 
Unternehmer vor dem Ab-
schluss des Vertrages erklärt, 
nur zu seinen AGB kontrahie-
ren zu wollen und sich der Ge-
schäftspartner daraufhin mit 
ihm einlässt; andernfalls darf 
eine stillschweigende Un-
terwerfung des Kunden nur 
dann angenommen werden, 
wenn ihm deutlich erkenn-
bar ist, dass der Unterneh-
mer nur zu seinen AGB ab-
schließen will, und er über-
dies wenigstens die Möglich-
keit hat, vom Inhalt dieser Be-
dingungen Kenntnis zu neh-
men. Diese Möglichkeit ist 
nach der aktuellen Entschei-
dung gegeben, wenn die AGB 
auf der Website des Verwen-
ders oder mittels Google-Su-
che abrufbar sind.

„Vorsicht Unternehmer“

Für Unternehmer bedeutet 
es daher, vorsichtig zu sein, 
wenn Geschäftspartner in 
Verträgen, Vertragsanboten 
oder sonst bei der Vertrags-
anbahnung auf ihre AGB hin-
weisen, ohne diese beizule-
gen. Wenn man schon die 
gegnerischen AGB nicht ab-
lehnt, muss einem zumindest 
bewusst sein, dass diese auf 
das Vertragsverhältnis An-
wendung finden. 

Trotz dieser Rechtsprechung 
des OGH sollten sich Unter-
nehmen, die AGB verwenden, 
nicht auf deren alleinige Ab-
rufbarkeit im Internet verlas-
sen, da im Streitfall dann auch 
bewiesen werden muss, dass 
die AGB zum relevanten Zeit-
punkt  tatsächlich abrufbar 
waren. Weiters gibt es Verein-
barungen, deren wirksamer 
Abschluss einen urkundlichen 
Nachweis oder überhaupt 
Schriftlichkeit erfordern (z. 
B. : Gerichtsstandvereinba-
rungen) oder deren allgemei-
ne Verwendung immer wie-
der Probleme aufwirft (z. B. :  
datenschutzrechtliche Zustim-
mungserklärungen). Im Zwei-
fel ist es für Unternehmen im-
mer noch sinnvoll, die AGB den 
Vertragsgrundlagen beizu-
schließen und diese auch mit-
unterfertigen zu lassen.  n

A 
 
llgemeine Ge-

schäftsbedingungen 
(AGB) sind in das Ver-
tragsverhältnis ein-
bezogen, wenn in den 
getroffenen Vereinba-
rungen darauf Bezug 
genommen wird und 
der Vertragspartner 
vor Vertragsabschluss 
die Möglichkeit hatte, 
sich davon Kenntnis zu 
verschaffen. Nach einer 
aktuellen Entscheidung 
des Oberst en Gerichts-
hofs (6 Ob 167/12w) 
ist diese Möglichkeit 
gegeben, wenn die AGB 
auf der Website des Ver-
wenders oder mittels 
Google-Suche abrufbar 
sind.

Vertragsverhältnis l Einbeziehung von AGB

Abrufbarkeit im 
Internet reicht aus
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In einer unlängst ergangenen 
Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes (2 Ob 37/13z) 
ging es um eine Dachlawi-
ne, die von einem mit einem 
„Schneerückhaltesystem des 
neuesten technischen Stan-
des“ ausgerüsteten Dach auf 
den Gehsteig fiel, wodurch 
die Klägerin so erschrak, dass 
sie stürzte und sich unglück-
lich verletzte. Sie machte nun-
mehr Schadenersatzansprü-
che gegen den Hauseigentü-
mer geltend. Diesen treffe ein 
Verschulden, da er es unter-
lassen habe, Warntafeln an-
zubringen bzw. Absperrstan-
gen aufzustellen. 

Wie sich im Gerichtsverfah-
ren herausstelle, handelte es 
sich bei der „Dachschneelawi-
ne“ lediglich um eine geringe 
granulierte Schneemenge. 
Diese war den Witterungsver-
hältnissen entsprechend vor-
hersehbar und auch bei Dä-
chern mit ausreichend dimen-
sionierten Schneerückhalte-
systemen neuesten Standes, 
nicht zu verhindern. Unter sol-
chen Umständen müsse – so 
der Oberste Gerichtshof – auf 
diese Gefahr nicht mit Warn-
stangen hingewiesen werden. 
Die Unbill des Sturzes stelle 
im gegenständlichen Zusam-
menhang ein allgemeines Le-
bensrisiko dar, das jeder selbst 
zu tragen habe. 

Grundsätzlich bestimmt 
sich auch bei der Vorsorge ge-
gen Dachlawinen der Grad 
der anzuwendenden Sorgfalt 
sowie die Art und der Um-
fang der Sicherungspflicht 
nach den im Einzelfall ge-
gebenen Verhältnissen. Die 
oben berichtete Entschei-
dung darf deshalb keinesfalls 
als Freibrief angesehen wer-
den. Die Straßenverkehrsord-

nung verpflichtet Hauseigen-
tümer, dafür zu sorgen, dass 
Schneewächten oder Eisbil-
dungen von Dächern ihrer an 
der Straße gelegenen Gebäu-
de entfernt werden. Das Un-
terlassen geeigneter Vorkeh-
rungen führt zu einer Haf-
tung für Schäden durch abge-
hende Dachschneelawinen. 
Im vorliegenden Fall erach-
tete der OGH die Sicherungs-
maßnahmen des Hauseigen-
tümers durch den Umstand, 
dass das Dach mit Schnee-
rückhalteeinrichtungen neu-
esten Standes ausgerüstet 
war, als ausreichend.

Umgekehrt wird bei Dä-
chern, die über keine derar-
tige Rückhaltesysteme verfü-
gen, auch das Aufstellen von 
Schneestangen oder Warnhin-
weisen allein zumeist nicht 
vor einer Haftung schützen, 
zumal das Gesetz explizit die 
Verpflichtung zur Entfernung 
entsprechend gefährlicher 
Schneemassen von Dächern 
normiert. Allerdings kann die 
Missachtung von Warntafeln 
durch Passanten zu einem 
Mitverschulden führen. nge
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„The legal?

W 
 
ährend wir 

uns bereits – die einen 
mehr, die anderen weni-
ger – auf den bevorste-
henden Winter freuen, 
sind die Gerichte noch 
dabei, den vorletzten 
Winter juristisch aufzu-
arbeiten.

Warnhinweise l schützen nicht immer vor Haftung

Haftung für Dachlawinen?

enTbindeT ein 
Warnschild von der 
Haftung?
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GewähRleiStunGSRecht

Der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) hat entschieden 
(C-65/09 und C-87/09), dass 
der Austausch nunmehr auch 
die Ein- und Ausbaukosten 
umfasst, wenn der Verbrau-
cher die Ware in der Annah-
me, diese sei mangelfrei, ein-
baute bzw. einbauen ließ. Im 
Anlassfall ging es um den Ein-
bau von Bodenfliesen und ei-
nen Geschirrspüler. Der Ver-
käufer kann entweder die Ko-
sten des Ein- und Ausbaus 
bezahlen oder den Ein- und 

Ausbau selbst durchführen. 
Dies gilt auch dann, wenn er 
sich vertraglich zum Einbau 
gar nicht verpflichtet hatte. 
Jedoch gibt es in solchen Fäl-
len eine Erleichterung für den 
Unternehmer. Er muss nicht 
die gesamten Ein- und Aus-
baukosten tragen, sondern 
nur einen angemessenen Be-
trag. 

Der Oberste Gerichtshof (4 
Ob 80/12m) setzte sich nun 
erstmals mit dieser Entschei-
dung des EUGH auseinander 
und bestätigte sie. Der Kläger 
hatte vom Beklagten mehre-
re Heizkörper gekauft, die er 
in seinem Haus montierte. 
Nach der Montage nahm der 
Kläger die Verpackung ab und 
stellte fest, dass alle Heizkör-
per mangelhaft waren. 

Der OGH stellte fest, dass der 
Beklagte im Rahmen der Ge-
währleistung die Demontage 
der schadhaften Heizkörper 
übernehmen oder die Kosten-
tragung dafür anbieten muss. 
Wenn sich der Verkäufer wei-
gert, die Ein- und Ausbauko-
sten zu tragen, gerät er in Ver-
zug, weshalb der Kläger be-
rechtigt war, Preisminderung 
oder Vertragsauflösung zu be-
gehren. Bei Selbstdemontage, 
wie im vorliegenden Fall, hat 
der Kläger weiters Anspruch 
auf Ersatz des notwendigen 
und zweckmäßig gemachten 
Aufwandes.

Keine Gewährleistung 
bei Kenntnis von 

Mangel

Die Kläger erwarben von der 
Beklagten eine Liegenschaft 
samt Einfamilienhaus. Im 
Kaufvertrag hielten die Par-
teien ausdrücklich fest, dass 
den Klägern die Durchfeuch-
tung des Mauerwerks im Kel-

ler bekannt ist. Damit schei-
det nach der Entscheidung 
des OGH (1 Ob 14/13k) ein Ge-
währleistungsanspruch der 
Käufer aus.

Das Konsumentenschutz-
gesetz regelt, dass Gewähr-
leistungsrechte des Verbrau-
chers vor Kenntnis des Man-
gels nicht ausgeschlossen 
oder eingeschränkt werden 
können (§ 9 Abs 1 KSchG). Im 
vorliegenden Fall handelte es 
sich aber um keinen unzuläs-
sigen Gewährleistungsaus-
schluss. Der OGH entschied, 
dass die Vertragsparteien ei-
ne Sache, die objektiv gese-
hen mangelhaft ist, auch als 
vertragsgemäß ansehen kön-
nen. Die Vertragsparteien ha-
ben das vertraglich Geschul-
dete von Vornherein in quali-
tativer Hinsicht begrenzt, was 
auch in Verbraucherverträgen 
zulässig ist. Der OGH hat auch 
klargestellt, dass eine vorhan-
dene Durchfeuchtung von 
Kellerwänden jedenfalls auch 
für einen Laien grundsätz-
lich ein deutliches Indiz für 
einen Mangel ist. Es kommt 
nicht darauf an, dass der Käu-
fer den genauen Ursachenzu-
sammenhang kennt.  n

F 
 
ür Mängel an einer 

Sache, die im Zeitpunkt 
der Übergabe vorlagen, 
hat der Verkäufer nach 
den Regeln der Gewähr-
leistung verschuldens-
unabhängig einzuste-
hen. Der Käufer kann 
zunächst Austausch 
oder Verbesserung ver-
langen.

Konsumenten l besser geschützt

Ersatz von Ein- und 
Ausbaukosten
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veRwaltunGSRecht

Grundsätzlich herrscht nach 
dem Regel-Ausnahme-Modell 
des Tabakgesetzes in allen 
„der Verabreichung von Spei-
sen und Getränken an Gäste 
dienenden“ Räumen der Gas-
tronomie Rauchverbot, aller-
dings mit folgenden  Ausnah-
men: 
n Es gibt nur einen einzigen 

Gastraum, der kleiner als  
50 m2 ist, oder

n Es gibt nur einen einzigen 
Gastraum, der zwischen  
50 m2 und 80 m2 groß ist, 
jedoch ist eine bauliche 
Trennung des Gastraumes 
zur Schaffung eines eige-
nen Raucherraumes aus 
Bau,- Feuer,- oder Denkmal-
schutz nicht zulässig.

Gibt es mehr als einen Gast-
raum, so kann ein Raum als 
„Raucherraum“ gekennzeich-
net werden. Unzulässig wäre 
es hingegen, bloß einen Raum 
als „Nichtraucherraum“ fest-

zulegen, während hingegen 
in der restlichen Gastwirt-
schaft geraucht werden darf.

Der Gesetzgeber lässt darü-
ber hinaus auch nicht jeden 
Raum als „Raucherraum“ zu:
n Er darf nicht der Haupt-

raum der Gastwirtschaft 
sein.

n Er darf nicht mehr als die 
Hälfte der für die Verabrei-
chung von Speisen und Ge-
tränken vorgesehenen Plät-
ze aufweisen. 

n Es muss gewährleistet sein, 
dass der Tabakrauch nicht 
in die mit Rauchverbot be-
legten Räumlichkeiten 
dringt (und das Rauch-
verbot dadurch nicht um-
gangen wird). 

Bei der Bestimmung des 
Hauptraumes sind dabei nach 
Ansicht des Höchstgerichtes 
immer die konkreten Verhält-
nisse vor Ort in die Gesamtbe-
trachtung miteinzubeziehen, 
wobei wichtige Kriterien die 
Flächengröße, die Lage und 
die Ausstattung der Räume 
bzw. die Zugänglichkeit und 
der Schwerpunkt der gastro-
nomischen Tätigkeit sind. Der 
Hauptraum muss nach ei-
ner Gesamtbetrachtung den 
anderen Räumlichkeiten der 
Gastwirtschaft „übergeord-
net“ sein. 

Die Tür zum „Raucherraum“ 
ist nach Meinung des Verwal-

tungsgerichtshofes grund-
sätzlich geschlossen zu hal-
ten. Davon ausgenommen ist 
nur das kurze Öffnen der Tür 
zum Durchschreiten. 

Dies wurde einem Gast-
wirt zum Verhängnis: Die 
vorhandene Tür war im Zeit-
raum von 9.10 Uhr bis 9.40 
Uhr dauerhaft offen, wo-
bei in diesem Zeitraum das 
Servierpersonal mehrmals 
durch die offenstehende Tür 
ging, ohne diese nach dem 
Durchschreiten zu schließen. 
Dieses Offenlassen der Tür 
dauerte dem Verwaltungsge-
richtshof im entschiedenen 
Fall zu lange, weshalb er die 
Verurteilung des Gastwirtes 
zu einer Geldstrafe von 2.500 
Euro bestätigte. 

Aus Anlass dieser Verurtei-
lung stellte aber der Verwal-
tungsgerichtshof – zum Leid-
wesen der Gastwirte – noch 
Folgendes fest: Aufgrund 
der Bestimmung des Tabak-
gesetzes muss der Raucher-
raum vom Nichtraucherbe-
reich aus zugänglich sein 
und nicht umgekehrt. Ein 
Gast, dem bloß ein „abge-
trennter Raucherraum im Lo-
kal“ angekündigt wird, muss 
nämlich nicht damit rech-
nen, einen Raucherraum be-
treten zu müssen, um in den 
Nichtraucherbereich zu ge-
langen.  n

I 
 
n einer kürzlich er-

gangenen Entscheidung 
hat der Verwaltungsge-
richtshof dem Rauchen 
in Gastlokalen neuerlich 
den Kampf angesagt (Zl. 
2012/11/0235). 

Tabakgesetz l Regel-Ausnahme-Modell

Dicke Luft für Gastwirte

ge
ra

u
ch

t
TabakgeseTz: 
Der Raucherraum 
muss vom 
Nichtraucher-
bereich aus 
zugänglich 
sein und nicht 
umgekehrt.
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wohnRecht

Im Vollanwendungsbereich 
des Mietrechtsgesetzes be-
steht grundsätzlich eine zu-
gunsten des Mieters zwin-
gende Erhaltungspflicht des 
Vermieters, wenn der Schim-
mel aus einem ernsten Scha-
den des Hauses resultiert 
bzw. eine erhebliche Gesund-
heitsgefährdung vorliegt. 
Außerhalb des Vollanwen-
dungsbereiches, wo grund-
sätzlich eine mittlere Brauch-
barkeit des Mietobjektes vom 
Vermieter geschuldet wird 
(was idR die Schimmelfrei-
heit bedeutet), können bis 
zur Grenze der Sittenwid-
rigkeit anderslautende Ver-
einbarungen getroffen wer-
den. Außerdem wird aus der 
Verkehrssitte für sämtliche 
Mietrechtsverhältnisse ab-
geleitet, dass eine rein ober-
flächliche Schimmelbildung 

vom Mieter selbst zu besei-
tigen ist. Hat der Mieter den 
Schimmel selbst (etwa durch 
ungenügendes Lüften oder 
Heizen) verschuldet, kann 
der Vermieter von ihm die 
entstandenen Sanierungsko-
sten zurückverlangen. 

Erst kürzlich musste sich 
der Oberste Gerichtshof (5 
Ob 92/13k) mit dem Thema 
„Schimmel im Mietobjekt“ 
beschäftigen: Es wurden 
Souterrainräumlichkeiten 
eines im Jahr 1896 erbauten, 
nicht feuchtigkeitsisolierten 
Hauses zum Zwecke eines 
Tanzschulbetriebes angemie-
tet (Vollanwendungsbereich 
des MRG). Die Souterrainräu-
me sollten von den Miete-
rinnen auf eigene Kosten sa-
niert und adaptiert werden. 

Da nun die Mauern des Be-
standobjektes im Souterrain-
bereich stark durchfeuch-
tet waren, riefen die Miete-
rinnen das Gericht an. Die 
Durchfeuchtung führte zwar 
zu keiner Gefährdung der 
Substanz des Hauses in tech-
nischer Sicht, es kam aller-
dings zu einer derart hohen 
Konzentration an Schimmel-
pilzsporen in der Raumluft, 
dass ein längerer Aufenthalt 
von Personen im Mietobjekt 
gesundheitsgefährdend war. 
Die Schimmelpilzbildung 
hätte durch oberflächliche 
Maßnahmen (wie Abwa-
schen oder Abkratzen) nicht 
beseitigt werden können. 
Einzig und allein die von den 
Mieterinnen begehrte ko-
sten- und zeitintensive Tro-
ckenlegung des Mauerwerks 
hätte eine nachhaltige Sanie-
rung dargestellt.

Das Erstgericht gab dem 
Begehren der Mieterinnen 
auf Durchführung einer um-
fassenden Trockenlegung 
des Mauerwerks statt; das 
Gericht zweiter Instanz wies 
den Antrag ab. Dies mit der 

Begründung, dass das Begeh-
ren der Mieterinnen auf die 
Herstellung eines gegenüber 
dem Zeitpunkt der Anmie-
tung verbesserten Zustand 
des Objekts abziele. 

Der OGH sprach aus, dass 
den Vermieter aufgrund 
der vom Schimmel ausge-
henden Gesundheitsgefähr-
dung eine unabdingbare Er-
haltungspflicht trifft. Die-
se besteht unabhängig da-
von, ob der Schimmel im 
Zeitpunkt der Übergabe be-
reits vorhanden war bzw. die 
Mieterinnen bei Abschluss 
des Mietvertrages Kenntnis 
vom Schimmelbefall bzw. 
die Brauchbarmachung des 
Objekts auf eigene Kosten 
übernommen hatten.

Vom Umfang der Erhal-
tungspflicht her ist laut OGH 
allerdings nicht die vollstän-
dige Beseitigung der Scha-
denursache erforderlich, son-
dern nur, dass das gesund-
heitsgefährdende Element – 
hier die Belastung der Raum-
luft mit Schimmelsporen – 
vom Vermieter „für einen 
überschaubaren Zeitraum“ 
beseitigt wird. Die geforderte 
Trockenlegung, also die dau-
erhafte und endgültige Sa-
nierung, sei laut OGH nicht 
geschuldet. n

D 
 
as Thema Schim-

melbildung in Woh-
nungen ist in der Praxis 
häufig Gegenstand von 
Streitigkeiten zwischen 
Vermieter und Mieter.

Aufenthalt l gesundheitsgefährdend

Schimmel in Wohnräumen
be

la
st

et
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Und mit ihm ganz Fußball-
Österreich. Soeben hatte der 
Rapidler Hans Krankl den 
entscheidenden Treffer zum 
3:2 gegen Deutschland er-
zielt. Der Jubelschrei des Ra-
dioreportes „Tooor, Tooor, 
Tooor, … I wer’ narrisch!“ prägt 
noch heute das „Wunder von 
Cordoba“. Grund genug für 

ein geschäftstüchtiges Un-
ternehmen, die Originalauf-
nahme dieses Ausspruches 
als Klingelton zum Download 
anzubieten. Dagegen wehr-
te sich die Witwe und Allein-
erbin des verstorbenen Sport-
reporters mit Klage – zu Un-
recht.

Der Oberste Gerichtshof 
sah im Sieg der österreich-
schen Nationalmannschaft 
gegenüber dem deutschen 
Team zwar einen „durchaus 
nicht alltäglichen und sogar 
sensationellen sportlichen Er-
folg“ (sic!). Weniger sensatio-
nell war für den Obersten Ge-
richtshof jedoch die Verwen-
dung des Ausrufs „Tooor“ in 
Kombination mit einem (ge-
bräuchlichen) Wiener Mund-
art-Ausdruck „I wer´ nar-
risch!“. Der Oberste Gerichts-
hof verneinte den urheber-

rechtlichen Schutz dieser Aus-
sage. Ein Sprachwerk genieße 
nur dann Schutz nach dem 
Urheberrechtsgesetz, wenn es 
sich um eine „eigentümliche 
geistige Schöpfung“ handelt. 
Eine derartige „Schöpfung“ 
setze etwas noch nicht Dage-
wesenes voraus. Je kürzer die 
jeweilige Formulierung des 
Sprachwerkes, desto mehr 
müsse es sich durch eine fan-
tasievolle Wortwahl oder Ge-
dankenführung von üblichen 
Formulierungen abheben. Für 
den Ausruf „Tooor,… I wer´ 
narrisch!“ war dies dem Ober-
sten Gerichtshof zu wenig. Es 
verneinte das Höchstgericht 
eine individuelle geistige Lei-
stung des Sportreporters. „Er 
hat olles überspielt, meine 
Damen und Herren ...“: nur 
nicht den Obersten Gerichts-
hof!  n

M 
 
an schrieb den 

21. Juni 1978 und der 
Wiener Sportreporter 
E***** F***** sen. (so die 
Anonymisierung durch 
den Obersten Gerichts-
hof!) erlebte seine be-
rufliche Sternstunde.

„Tooor, Tooor, Tooor … ! l I wer’ narrisch!“

Kein Schutz durch das 
Urheberrecht

ge
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t Cordoba 1978: Hans Krankl trifft zum 3 : 2.
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Im Mittelalter „verbürgte“ 
sich der Bürge tatsächlich 
selbst. Konnte auch er die 
Schuld nicht bezahlen, kam er 
in Schuldknechtschaft. Nach 
dem mittelalterlichen Schwa-
benspiegel erwartete den 
Bürgen sogar die gleiche Stra-
fe wie den Unrechtstäter, für 
den er gebürgt hatte – bis hin 

zur Todesstrafe. Aus dieser 
Zeit stammt auch das sprich-
wörtliche „Den Bürgen soll 
man würgen“: Zahlt auch der 
Bürge nicht, wird er gehängt – 
in der damaligen Sprache „ge-
würgt“. 

Auch wenn heute nicht 
mehr der Tod droht, so droht 
dem Bürgen doch aufgrund 
seiner möglichen Zahlungs-
pflicht die Gefährdung seiner 
wirtschaftlichen Existenz. Der 
Gesetzgeber will vor über-
eilten gefährlichen Geschäf-
ten schützen und fordert da-
her die Einhaltung einer be-
stimmten Form. Er lässt da-
her eine rein mündliche Bürg-
schaft nicht zu, sondern for-
dert seit dem Jahr 1916 die 
Schriftform. Eine Bürgschaft 
ist also nur wirksam, wenn sie 
persönlich unterschrieben ist. 

Zweck des Schriftformge-
botes ist also - um mit den 
Worten eines Kommentars 
aus dem Jahr 1916 zu spre-
chen – „das Unheil leichtsin-
niger Garantieübernahme 
auch nur einigermaßen ein-
zudämmen“. 

Das Gesetz kennt noch an-
dere Formvorschriften bei ge-
fährlichen Geschäften: Bei ei-
ner Schenkung muss das Ge-
schenkte auch übergeben 
werden, sonst bedarf sie eines 
Notariatsaktes, Verfügungen 
über Liegenschaften sind no-
tariell zu beglaubigen, Kre-
dite zwischen Bank und Ver-
braucher haben schriftlich zu 
sein, ein Testament muss per 
Hand geschrieben sein, an-
dernfalls ist es in Gegenwart 
von drei Zeugen zu unterfer-
tigen, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Nicht nur der Umgang mit 
Bürgen hat sich im Laufe der 
Zeit geändert, sondern auch 
unsere Form der Kommunika-
tion. Der Oberste Gerichtshof 
(9 Ob 41/12p) hatte sich des-

halb kürzlich mit der Frage zu 
beschäftigen, ob eine per Tele-
fax übermittelte Bürgschafts-
erklärung – die freilich per-
sönlich unterschrieben war 
– dem Schriftformerforder-
nis der Bürgschaft genügt. 
In Abkehr von seiner bishe-
rigen Rechtsprechung kam er 
zur Erkenntnis, dass auch ei-
ne per Telefax übermittelte 
unterschriebene Bürgschaft 
wirksam ist und nicht das 
Original mit der Originalun-
terschrift übermittelt wer-
den muss. Es ist wohl damit 
zu rechnen, dass er in Kürze 
auch eine Bürgschaft, die un-
terschrieben und eingescannt 
per E-Mail übermittelt wird, 
ebenfalls als ausreichend er-
achten wird. 

Voraussetzung bleibt aller-
dings, unabhängig von der 
Form der Kommunikation, 
dass die Bürgschaft persön-
lich vom Bürgen unterschrie-
ben wurde. Ohne Unterschrift 
ist die Bürgschaft unwirksam: 
Erst diese Unterschrift erlaubt 
es, den Bürgen zu würgen. n

D 
 
ie Bürgschaft 

ist eines der ältesten 
Sicherungsmittel für 
Darlehen. Bereits das 
alte Testament erwähnt 
im ersten Buch Mose 
die Bürgschaft und war 
diese bereits im hebrä-
ischen Recht geregelt. 
Der Bürge „verbürgte“ 
sich, dass der Schuldner 
die Forderung bezahlen 
wird.

Unterschrift l persönlich

Bürgschaft per Fax
ge

si
ch

er
t
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Was war passiert? Die Ange-
klagte wies das spätere Opfer 
mehrmals auf das geltende 
Rauchverbot in der Disco hin. 
Statt das Rauchen einzustel-
len, blies ihr das Opfer jedoch 

absichtlich Rauch ins Gesicht. 
Die Angeklagte wehrte sich 
mit einem gezielten Glas-
wurf. Die Folge: eine Beule am 
Kopf des Opfers.

Entgegen der Ansicht des 
Staatsanwaltes sprach das 
Gericht die Angeklagte vom 
Vorwurf der Körperverlet-
zung (Beule) frei. Das Anbla-
sen mit Zigarettenrauch sei 
aufgrund der im Rauch ent-
haltenen krebserregenden 
Stoffe selbst eine Körperver-
letzung. Der Glaswurf sei da-
her als Notwehrhandlung ge-
rechtfertigt.

Hätte ein österreichisches 
Gericht in einer vergleich-
baren Situation ebenso ent-
schieden? Nach österreichi-
scher Rechtslage könnte ein 
vorsätzliches Anblasen mit 
Zigarettenrauch den Tatbe-
stand der Beleidigung (§ 115 
StGB) darstellen. Beleidigung 
verübt unter anderem, „wer 
öffentlich oder vor mehre-
ren Leuten einen anderen be-
schimpft,…“ In diesem Zusam-
menhang versteht man unter 
Beschimpfung nicht nur die 
Verwendung von Schimpf-
wörtern, sondern auch die 
Bekundung des Missachtens 
durch Handlungen (zB Aus-
spucken vor einer Person). 
Analog könnte auch das ab-
sichtliche Anrauchen ei-
ner Person eine strafbare Be-
schimpfung darstellen, wobei 
sich - soweit ersichtlich-  noch 

kein österreichisches Ge-
richt mit dieser Thematik be-
fasst hat. Ob das Anrauchen 
- so wie in Deutschland – als 
strafbare Körperverletzung (§ 
83 StGB) angesehen werden 
könnte, gegen die man sich 
letztlich mit einem Glaswurf 
zu Recht wehren kann, ist je-
doch fraglich. Viel ratsamer 
wäre es in einer derartigen Si-
tuation, den Gastwirt um Ab-
hilfe zu bitten. Dieser ist näm-
lich nach dem Tabakgesetz 
zur Einhaltung des Nichtrau-
cherschutzes in seinem Lokal 
verpflichtet. Bei Nichtbeach-
tung drohen dem Gastwirt 
saftige Geldstrafen, im Wie-
derholungsfall bis zu 10.000 
Euro  n

E 
 
in deutsches Amts-

gericht hat kürzlich ein 
beachtenswertes Urteil 
gefällt: Das absichtliche 
„Anblasen“ mit Ziga-
rettenrauch stelle eine 
Körperverletzung dar. 

Rauchverbot l in Disco

Rauch ins Gesicht – 
Körperverletzung?
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Wahren Sie Ihre Rechte mit kompetenter und 
unabhängiger Beratung durch Ihren Rechtsanwalt!

Ja, ich habe kurz 
darüber nachgedacht, 
die AGBs zu lesen.
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